
Verbandsrat, diesem gehören an:

Der Verbandsrat wählt den

Erweiterten Verbandsvorstand
• die bzw. der Vorsitzende des Bereichs „Chöre“: Dehn (Stellvertreter: Rechner)
• die bzw. der Vorsitzende des Bereichs „Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen“ und „Orgel“: Ammer (Stellvertreter: Kálmán)
• die Bildungsreferentin bzw. der Bildungsreferent: Andruschkewitsch
• die Finanzreferentin bzw. der Finanzreferent: Fadani
• ein aus der Mitte des Verbandsrates gewähltes Mitglied des nicht vertretenen Bereichs: Hahn
• die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer (beratendes Mitglied): Fadani

Aufbau und Gliederung des Verbandes
EVANGELISCHE KIRCHENMUSIK IN WÜRTTEMBERG e.V.

Der Verband gliedert sich in die Bereiche

als beratende Mitglieder:

• die Rektorin bzw. der Rektor der Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Lan-
deskirche in Württemberg: Mandl

• die Landesposaunenwartin bzw. der Landesposaunenwart: (Nonnenmann) Heise
• eine Referentin bzw. ein Referent aus dem Arbeitsbereich musikplus im Evangelischen 

Jugendwerk in Württemberg (EJW): Mergenthaler
• die Schriftleiterin bzw. der Schriftleiter der „Württembergischen Blätter für Kirchenmusik“: 

M. Bender
• je eine Vertreterinnen bzw. ein Vertreter
 des Fachbereichs Evangelische Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik 

und Darstellende Kunst Stuttgart: Essl
 des Fachbereichs Evangelische Kirchenmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik 

Trossingen: Bleicher
• zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker im Prak-

tikum: N.N., N.N.
• bis zu drei Persönlichkeiten durch Zuwahl: N.N., N.N., N.N.

Bereichsversammlung „Chöre“
eingeladen werden und wahlberechtigt sind alle korporativen und au-
ßerordentlichen Mitglieder im Bereich „Chöre“ sowie Einzelmitglieder

Bereichsversammlung „Kirchenmusikerinnen 
und Kirchenmusiker“

eingeladen werden und wahlberechtigt sind Einzelmitglieder

Bereichsversammlung „Orgel“
eingeladen werden und wahlberechtigt sind alle korporativen und 

außerordentlichen Mitglieder im Bereich „Orgel“ und Einzelmitglieder

Durchführung der Aufgaben durch die Vorsitzenden als

Ammer Vorstand Dehn

Leitung des Verbandes
im jährlichen Wechsel von einer bzw. einem Vorsitzenden als

Präsidentin bzw. Präsident

Die Wahlberechtigten des jeweiligen Bereichs wählen

„Chöre“ „Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker“ „Orgel“

als stimmberechtigte Mitglieder:

• 6 Vertreter/-innen des Bereichs „Chöre“, davon mindestens
 4 Chorsängerinnen oder -sänger bzw. Leitende eines Ensembles im Nebenberuf
 1 Kirchenmusiker/-in im Hauptberuf
 Bücheler, Maier, Rechner, Sauerbeck, Schmid, Weingart-Fink
• 6 Vertreter/-innen des Bereichs „Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker“,  
 davon mindestens
 4 Kirchenmusiker/-innen im Hauptberuf
 1 Kirchenmusiker/-in im Nebenberuf
 G. Bender, Gräsle, Grünler, Hahn, Kálmán, Klaiber
• 3 Vertreter des Bereichs „Orgel“, davon mindestens
 1 Organist/-in im Nebenberuf (C-Prüfung)
 1 Organist/-in im Hauptberuf
 Hinderer, Lust, Rapp
• die Mitglieder des Erweiterten Vorstands
• der Landeskirchenmusikdirektor: Hanke
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